
Fachdienst Verbraucherschutz, Veterinärangelegenheiten  

 
Schillerstraße 30, 89077 Ulm, Tel.: 0731 185-1740, Fax -1746, e-mail: veterinaeramt @alb-donau-kreis.de 

 
 

 
Einzuhaltende Vorkehrungen der amtlich überwachten Isolierung eines Heimtieres für dessen 

Verbringen gemäß Art. 32 der Verordnung (EG) Nr. 576/2013  
 
 
 

Angaben zum Tierpaten 

Vor- und Nachname 
 

Adresse 
Straße: 

PLZ: 

  

Ort: 

 

@-Mail  

   

Angaben zur Tierbesitzerin bzw. zum Tierbesitzer aus der Ukraine: 

Vor- und Nachname 
 

Aufenthaltsort in Deutschland: 

 

Straße: 

 

PLZ: 

  

Ort: 

@-Mail  

   

Datum der Einreise in Deutschland:  

 
 

A. Bestätigung des Tierhalters / Підтвердження власника тварини 

(3)  

Hiermit bestätige ich folgendes / Справжнім я підтверджую наступне 1: 
 
(1) das oben genannte Heimtier befindet sich in meinem Besitz / вищезгадана тварина належить мені 
 
(2) Vor der Einfuhr in das Gebiet der europäischen Union hatte das oben genannte Heimtier keinen 

Kontakt zu Wildtieren Tollwut-empfänglicher Arten oder verwilderten Hunden und Katzen / До в'їзду 
на територію Європейського Союзу вищезгадана домашня тварина не мала контакту з дикими 
тваринами, схильними до сказу видів або дикими собаками і кішками. 

Дата / Datum: підпис / Unterschrift: 
 
 

 

                                            
1 Durch die Tierbesitzerin / den Tierbesitzer auszufüllen / Заповнюється власником /  
власницею тварини 
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B. Angaben zu dem Heimtier aus der Ukraine 

Hund /     Katze               
Frettchen  

Name: 

Geschlecht: 

♂        ♀  
Rasse:  

Kennzeichnung des Tieres: 

(Mikrochip/Tätowierung): 

 

Nummer des Heimtierausweises 
des Tieres: 

 

Datum der letzten Tollwutimpfung 
des Tieres  

 

Nachweisliche Tollwutimpfung 
bereits in der Ukraine 

Ja  

Nein  

ggf. Datum der Bestimmung des 
Tollwutantikörpertiters  

 

Höhe des Titers:          IU (≥ 0,5 IU) 

Klinische Untersuchung  Es wurden keine Symptome, die auf das Vorhandensein einer 
Tollwutinfektion hinweisen, festgestellt. 

 

C. Vorgaben für die amtliche Isolierung in Form der Hausquarantäne: 

Das oben genannte Tier muss bis zum:   ___. ___ . _____ (Datum) in der häuslichen Umgebung isoliert 
werden.  

Hierbei sind folgende Vorgaben zu beachten: 
(1) Während des Zeitraumes der Quarantäne darf das oben genannte Tier ohne Zustimmung des 

Veterinäramtes nicht an Dritte veräußert oder abgegeben werden. Ebenso ist ein Wechsel des 
Unterbringungsortes des oben genannten Tieres mitzuteilen.  

(2) Kontakte des oben genannten Tieres zu Menschen außerhalb des eigenen Haushaltes sind zu 
vermeiden. 

(3) Kontakte des oben genannten Tieres zu anderen empfänglichen Tieren, insbesondere Katzen und 
Hunden sind zu vermeiden. Dies ist auch für die eigenen Tiere zu beachten.  

(4) Hunde müssen bei Spaziergängen im öffentlichen Bereich an einer Leine geführt werden.  
(5) Bei geplanten Tierarztbesuchen ist die Tierarztpraxis im Vorfeld über die Quarantäne aufgrund des 

unzureichenden Tollwutschutzes zu informieren. 
(6) Jede Erkrankung oder der Tod des Tieres während der Heimquarantäne sind dem Veterinäramt 

unverzüglich mitzuteilen.  
(7) Sofern Wesensveränderungen z.B. ein gesteigertes Aggressionsverhalten festgestellt werden, ist 

das Veterinäramt ebenfalls unverzüglich zu informieren.  

Dienstsiegel: 
 

Unterschrift der Amtstierärztin / des Amtstierarztes: 
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Ort und Datum: 
 
 

 
 

 

  

D. Aufhebung der amtlichen Isolierung: 

Nach Ablauf der oben genannten Quarantänezeit, ist das oben genannte Tier der Veterinärbehörde am 
jeweiligen aktuellen Aufenthaltsort vorzustellen und dieses Dokument vorzulegen. 

Das oben genannte Tier wurde heute: ___ . ___ . ______ (Datum) aus der Isolierung unter amtlicher 
Beobachtung entlassen. 

Dienstsiegel  
 
 

Unterschrift der Amtstierärztin / des Amtstierarztes  
 
 
 

Ort und Datum  
 
 

 

Allgemeine Informationen zur Tollwut: 

Bei der Tollwut handelt es sich um eine schwerwiegende Erkrankung, welche insbesondere bei 
fleischfressenden Haustieren (z.B. Hunden und Katzen) und Wildtieren (z.B. Füchsen, Wölfen) vorkommt 
und bei ungeimpften Tieren immer zum Tod führt. Auch der Mensch kann an Tollwut erkranken. Sofern nicht 
unmittelbar nach der Übertragung Maßnahmen getroffen werden, führt die Erkrankung auch beim Menschen 
zum Tode.  

Das Tollwutvirus wird durch den Kontakt mit Körperflüssigkeiten z.B. Speichel bei einer Bissverletzung von 
den infizierten Tieren übertragen. Typischerweise zeigen die Tiere Verhaltensänderungen z.B. ein 
gesteigertes Aggressionsverhalten gegenüber Mensch und Tier. Ferner können ein erhöhtes 
Reizempfinden, Angst vor Wasser, verstärkter Speichelfluss und Krämpfe beobachtet werden. 

 

Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


